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Nr. 1) Gesamtbeurteilung 

Wie beurteilen Sie gesamthaft die vorgesehene Liberalisierung des Kaminfegerdienstes, 
d.h. den Wechsel von der kommunalen Konzession hin zum Kaminfegerdienst mit kan-
tonaler Zulassung sowie kommunaler Qualitätssicherung?  
 
Sind Sie mit dieser Liberalisierung einverstanden? 
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Ihre Antwort X1 2 3 4 

  0 keine Stellungnahme 

 
Bemerkungen: Es darf davon ausgegangen werden, dass sich eine Liberalisierung und 
Marktöffnung auf die Innovationskraft des Kaminfegerdienstes positiv auswirken wird. 

Kaminfeger haben heute in den zugeteilten Gebieten eine Monopolstellung und sind 
für die ganze Administration zuständig. Wie wird mit dem neuen Brandschutzgesetz 
sichergestellt, dass die Dienstleistungen eines Kaminfegers flächendeckend im ganzen 
Kanton Aargau angeboten werden? Diese Frage stellt sich besonders in Gebieten und 
Regionen des Kantons Aargau, welche für einen Kaminfeger wenig lukrativ und attrak-
tiv erscheinen. Da der Beruf des Kaminfegers im vorliegenden Liberalisierungsmodell 
«Kaminfegerdienst mit kantonaler Zulassung» weiterhin einer staatlichen Bewilligung 
bedürfen, könnten einzelne Kaminfeger verpflichtet werden, die Dienstleistungen eines 
Kaminfegers innerhalb des ganzen Kantons aufrecht zu erhalten. 
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Nr. 2) Neuerungen für Anlageneigentümerinnen und -e igentümer 

Neu sind die Anlageneigentümerinnen und Anlageneigentümer für die fachgerechte und 
vorschriftsgemässe Durchführung der erforderlichen Kontrollen und Reinigungen ihrer 
Feuerungs- und Abgasanlagen selbst verantwortlich. Sie können dafür eine Kaminfege-
rin bzw. einen Kaminfeger aus der Liste der AGV frei wählen und mit ihr bzw. ihm den 
Preis für die Dienstleistung vereinbaren, wobei gegenüber heute Mehrkosten möglich 
sind (vgl. dazu Ziff. 5.2 und 8.2 Anhörungsbericht, § 18 Abs. 1).  
 
Sind Sie mit dieser Regelung einverstanden? 
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Ihre Antwort X1 2 3 4 

  0 keine Stellungnahme 

 
Bemerkungen:       
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Nr. 3) Neuerungen für Kaminfegerinnen und Kaminfege r 

a) 
Im revidierten Brandschutzgesetz ist vorgesehen, dass die selbständige Ausübung der 
Kaminfegertätigkeit im Kanton Aargau an eine Bewilligung der Aargauischen Gebäude-
versicherung (AGV) geknüpft ist. Die AGV führt eine Liste mit den zugelassenen Kamin-
fegerinnen und Kaminfegern (vgl. dazu Ziff. 5.1 und 5.4 Anhörungsbericht, §§ 18 Abs. 3, 
19 ff.). 
 
Sind Sie mit dieser Regelung einverstanden? 
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Ihre Antwort X1 2 3 4 

  0 keine Stellungnahme 

 
Bemerkungen:       

 
b)  
Kaminfegerinnen und Kaminfegern mit Bewilligung zur Berufsausübung im Kanton Aar-
gau steht es neu offen, wo sie im Kanton Aargau ihrer Tätigkeit nachgehen und mit wel-
chen Anlageneigentümerinnen und Anlageneigentümern sie Vereinbarungen abschlies-
sen wollen. Dabei sind die Kaminfegerinnen und Kaminfeger nach wie vor verpflichtet, 
die Anlageneigentümerinnen und –eigentümer auf brandschutzrelevante Mängel hinzu-
weisen und diese der zuständigen Behörde zu melden. Neu wird es Kaminfegerinnen 
und Kaminfegern ermöglicht, neben Kontroll- und Reinigungsarbeiten weitere Tätigkei-
ten (z.B. Servicearbeiten) anzubieten (vgl. dazu Ziff.5.3 Anhörungsbericht, § 22). 
 
Sind sie mit dieser Regelung einverstanden?  
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Ihre Antwort X1 2 3 4 

  0 keine Stellungnahme 

 
Bemerkungen:       
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Nr. 4) Neuerungen für die Gemeinden 

Im Sinne der Qualitätssicherung beaufsichtigen die Gemeinden die Durchführung der 
Kontrollen und Reinigungen. Sie führen dazu kommunale Anlagelisten, wobei diese Auf-
gabe auch Dritten übertragen werden kann. Pro Feuerungs- und Abgasanlage wird mit 
einem Administrationsaufwand von Fr. 5.-- pro Jahr gerechnet. Bei Missachtung der 
Kontroll- und Reinigungspflichten durch die Anlageneigentümerinnen und Anlageeigen-
tümer können die Gemeinden entsprechende Massnahmen ergreifen (vgl. dazu Ziff. 5.5 
und 8.2 Anhörungsbericht, § 18 Abs.2). 
 
Sind Sie mit dieser Regelung einverstanden? 
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Ihre Antwort X1 2 3 4 

  0 keine Stellungnahme 

 
Bemerkungen:       

 
 
 


